KV-Verhandlungen Elektro- und Elektronikindustrie 2001
ARBEITER

Protokoll zum Lohnabschluss

Zwischen dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und der Gewerkschaft Metall-Textil wird nachstehende Vereinbarung geschlossen:

1. Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne um 3,0 % (Beilage 1).

2. Erhöhung der Ist-Löhne um 2,9 %, mindestens jedoch um € 47,24 pro Monat (bei Teilzeitbeschäftigten aliquoter Betrag entsprechend der Arbeitszeit) (Beilage 1).

Zur Ist-Lohn-Erhöhung wird noch die Möglichkeit einer Verteilungsoption durch Betriebsvereinbarung im Sinn des ArbVG vorgesehen. In diesem Fall ist die Lohnsumme um 3,2 % zu erhöhen. Die Erhöhung der individuellen Löhne kann unterschiedlich festgelegt werden, muss aber mindestens 2,7 %, mindestens € 47,24 pro Monat betragen.
3. Erhöhung der kollektivvertraglichen Zulagen um durchschnittlich 2,9 % ab 01.01.2002 (Beilage 1).

Die innerbetrieblichen Zulagen (Anhang II, Punkt 5) werden um 2,9 % ab 01.01.2002 erhöht (Beilage 1).

4. Erhöhung der Lehrlingsentschädigung um durchschnittlich 2,9 % (Beilage 1).
5. Regelungen zum Rahmenrecht (siehe Beilage 2):

6. Die Kollektivvertragsparteien betrachten die bestehenden Regelungen zur Altersteilzeit als wichtiges Instrument zur Vermeidung von Altersarbeitslosigkeit und als Beitrag zur Beschäftigungssicherung älterer ArbeitnehmerInnen. Aus diesem Grunde wird die Beibehaltung der derzeitigen gesetzlichen Regelungen als sinnvoll erachtet (siehe Beilage 3).

7. Gemeinsame Erklärung der Kollektivvertragspartner der Elektro- und Elektronikindustrie zur Förderung betrieblicher Qualifizierungsaktivitäten (siehe Beilage 4).

8. Protokollanmerkung betreffend gemeinsame Veranstaltung (Enquete) (Beilage 5).

9. Geltungsbeginn: 01. 11. 2001.

Wien, am 24. Oktober 2001

Beilage 1
KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN 
ELEKTRO-/ELEKTRONIKINDUSTRIE 2001

LOHNABSCHLUSS
1. Erhöhung der Kollektivvertragslöhne ab 01. 11. 2001

Lohngruppe
Monatslohn (€)




Lohngruppe Techniker
1.996,11

Lohngruppe 1
1.829,41

Lohngruppe 2
1.622,66

Lohngruppe 3
1.414,65

Lohngruppe 4
1.324,45

Lohngruppe 5
1.259,33

Lohngruppe 6
1.206,71

Lohngruppe 7
1.187,92

Das ist eine Erhöhung um 3,0 %.

2. Erhöhung der Ist-Löhne um 2,9 %, mindestens jedoch um  € 47,24 pro Monat, ab 01.11.2001. 

3. Erhöhung der kollektivvertraglichen Zulagen und der Aufwandsentschädigung ab 01.01.2002
SEG-Zulage gem.IV.,Pkt 1-3

0,370 €

Nachtarbeitszulage gem.XIV., Pkt.5

1,346 €

Schichtzulage (2. Schicht) 

gem.XIV., Pkt. 6

0,325 €

Schichtzulage (3. Schicht)

gem.XIV., Pkt. 6

1,346 €

Montagezulage XIV., Pkt. 7

0,572 €

Aufwandsentschädigung VIII,
Pkt. 2
11,37 €


Pkt. 2 Abs.2/3 
6,95 €


Pkt. 3
18,75 €


Pkt. 4
37,50 €

Nächtigungsgeld gem. VIII, 
Pkt. 8
12,64 €

4. Lehrlingsentschädigung

Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt ab 01. 11. 2001 im 

1. Lehrjahr
407,18 €

2. Lehrjahr
545,52 €

3. Lehrjahr
737,71 €

4. Lehrjahr
998,32 €

Die Vorlehre wird ab 01. 11. 2001 auf € 471,86 erhöht.

Das ist eine Erhöhung um durchschnittlich 2,9 %.

Nur zur Information: 

Für die Monate November und Dezember 2001 entsprechen den vereinbarten Euro-Werten folgende ATS-Beträge:

Die Erhöhung der Ist-Löhne um monatlich mindestens € 47,24 entspricht einem ATS-Betrag von 650,--. 

Lohngruppe
Monatslohn (ATS)




Lohngruppe Techniker
27.467,07

Lohngruppe 1
25.173,23

Lohngruppe 2
22.328,29

Lohngruppe 3
19.466,01

Lohngruppe 4
18.224,83

Lohngruppe 5
17.328,76

Lohngruppe 6
16.604,69

Lohngruppe 7
16.346,14

1. Lehrjahr
5.602,92 (ATS)

2. Lehrjahr
7.506,52 (ATS)

3. Lehrjahr
10.151,11 (ATS)

4. Lehrjahr
13.737,18 (ATS)

Die Vorlehre beträgt ATS 6.492,94. 

ANHANG II

VEREINBARUNG ÜBER DIE ERHÖHUNG DER

STUNDEN- BZW. MONATSLÖHNE, AKKORD-, PRÄMIENVERDIENSTE

UND ZULAGEN

Für die Monate November und Dezember 2001 kann die Abrechnung der gebührenden Beträge unter Anwendung der Euro-Verordnung in ATS erfolgen.

Arbeitnehmer in Zeitlohn

1.  Die tatsächlichen Monatslöhne der in den Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer sind unter   Anwendung der Euro-Verordnung auf Euro umzurechnen. Danach werden diese, ausgenommen die gewerblichen Lehrlinge, um 2,9 Prozent, mindestens jedoch um € 47,24 pro Monat erhöht.  

 Erreichen die so erhöhten Ist-Löhne nicht die neuen Mindestlöhne, so sind sie 

 entsprechend anzuheben. Überstundenpauschalien sind um den gleichen Prozentsatz zu erhöhen.

Im Akkord beschäftigte Arbeitnehmer

2.
a)
Die betrieblichen Akkordrichtsätze sind auf Euro umzurechnen, wobei zumindest 3 Nachkommastellen zu berechnen sind. Danach sind diese um 2,9 Prozent zu erhöhen.


b)
Erreichen die so erhöhten Akkordrichtsätze nicht die neuen Mindestlöhne, so sind sie entsprechend anzuheben.

c) Liegen die danach ermittelten Lohngruppenakkorddurchschnittsverdienste nicht 30 Prozent über dem jeweiligen Mindestlohn, so sind die Akkordrichtsätze neuerlich zu erhöhen.

d) Erhöht sich dadurch der Lohngruppenakkorddurchschnittsverdienst nicht um € 47,24 pro Monat, so sind die Akkordrichtsätze wieder entsprechend anzuheben. 

e) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung in den Betrieben geltenden 13-Wochen-Durchschnittsverdienste sind im selben Ausmaß wie die Akkordrichtsätze der entsprechenden Lohngruppen zu erhöhen.

In Prämienentlohnung beschäftigte Arbeitnehmer

3.
Bei Arbeitnehmern im Sinne des Abschnittes XIII (Prämienarbeit) ist wie folgt vorzugehen:


a)
Zunächst ist der Grundlohn des Arbeitnehmers in Euro umzurechnen und verordnungsgemäß zu runden. Danach ist dieser um 2,9 Prozent zu erhöhen. Erreicht der so erhöhte Grundlohn nicht den neuen Kollektivvertragslohn des Abschnittes IX des Kollektivvertrages, so ist er auf diesen aufzustocken.


b)
Ist die Prämie in einem Prozentwert des Grundlohnes festgelegt, so ist die Prämie unter Beibehaltung des bisherigen Prozentwertes in Hinkunft vom neuen Grundlohn zu berechnen.

c) Die in fixen Beträgen festgelegten Prämiensätze sind in Euro umzurechnen, wobei zumindest 3 Nachkommastellen zu berechnen sind, sofern sie weniger als 5 Euro ausmachen. Danach sind diese um 2,9 Prozent zu erhöhen.

d) Erhöht sich dadurch der Lohngruppenprämiendurchschnittsverdienst nicht um € 47,24 pro Monat, so sind die Prämienvorgaben (Grundlohn, Prämie) so zu erhöhen, dass der monatliche Lohngruppenprämiendurchschnittsverdienst um € 47,24 über dem bisherigen Lohngruppenprämiendurchschnittsverdienst liegt.

Teilzeitbeschäftigte:

4.
Bei Teilzeitbeschäftigten aliquotieren sich die genannten Eurobeträge pro Monat 


in dem Umfang, der dem Ausmaß der vereinbarten Wochenarbeitszeit 


im Verhältnis zur kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit entspricht.
Verteilungsoption

5.
Anstelle des in den Punkten 1 bis 3 genannten Prozentsatzes kann durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (Betriebsvereinbarung nach ArbVG) eine Erhöhung der Lohnsumme um 3,2 % vereinbart werden, wobei 0,5 % der Lohnsumme zur innerbetrieblichen Verteilung (Istlohnerhöhung) verwendet werden kann. Die Anwendung dieser Verteilungsoption ist erst nach Anhebung der Istlöhne auf die Kollektivvertragslöhne (Punkt 1 bis 3) zulässig, wobei diese Erhöhung auf den Verteilungsbetrag nicht anrechenbar ist. Die Istlohnerhöhung gemäß Punkt 1 bis 3 darf jedoch 2,7 %, jedenfalls aber den Betrag von € 47,24 nicht unterschreiten. Ab 1.11.2001 ist jedenfalls die Erhöhung von 2,7 %, mindestens aber € 47,24 auszubezahlen. Die Entgeltdifferenz auf Grund der Betriebsvereinbarung oder gemäß Punkt 1 bis 3 ist rückwirkend ab 1.11.2001 zu berechnen und mit der Dezemberabrechnung auszubezahlen.

Die Lohnsumme ist auf Grundlage des Monats Oktober, bei Leistungslöhnen (Akkord, Prämie udgl.) des Durchschnittes der Monate August bis einschließlich Oktober und auf Basis der Berechnungsgrundlagen für die Erhöhung gem. Punkt 1 bis 3 zu berechnen. 

Die Betriebsvereinbarung hat entweder allgemein oder im einzelnen die Anspruchsberechtigten anzuführen, die Art und Weise der Verteilung zu bezeichnen und die Überprüfbarkeit sicherzustellen. 

Sie kann rechtswirksam nur bis 21.12.2001 und mit Wirkung vom 1.11.2001 abgeschlossen werden. 


Die Verteilungsoption soll zur Verbesserung der Lohnstruktur beitragen. 


Insbesondere niedrige und einvernehmlich als zu niedrig angesehene Löhne 


sollen stärker berücksichtigt werden. Dieser Umstand kann sich sowohl aus 


der Lohnhöhe als auch aus dem Verhältnis Lohnhöhe zu erbrachter Leistung 


bzw. zur Qualifikation ergeben. Es sind auch Aspekte der Kaufkraft zu 


berücksichtigen.
Zulagen

6.
Zulagen, soweit diese im Kollektivvertrag namentlich angeführt sind, sind spätestens ab 01.01.2002 auf Euro umzurechnen, wobei zumindest 3 Nachkommastellen zu berechnen sind. Danach werden diese mit Wirkung vom 01.01.2002 um 2,9 Prozent erhöht.

Nach durchgeführter Erhöhung ist zu prüfen, ob die kollektivvertraglichen Mindestbeträge erreicht werden. Ist das nicht der Fall, ist auf diese nachzuziehen. 

Schlussbestimmungen

7.
Nach der Durchführung der Erhöhung im Sinne der Punkte 1 bis 6 unter Beachtung der Bestimmungen über den Geltungsbeginn – mit der aus Punkt 6 ersichtlichen Abweichung -  gilt dieser Anhang II als erfüllt.

Beilage 2

Wien, 24. 10. 2001

Neuformulierung Ende des Arbeitsverhältnisses

IV, Pkt. 3 und IV, Pkt. 4

wird jeweils nach der Staffel angefügt:

„Die Dauer einer Lehrzeit, die nach dem 01.01.2002 begonnen hat, ist bei der Berechnung der Kündigungsfrist nicht zu berücksichtigen.“

Neuformulierung Karenzzeitenanrechnung
V/2 

Karenzen (Karenzurlaube) innerhalb des Arbeitsverhältnisses im Sinne des MSchG, 

EKUG oder VKG werden für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer des Krankenentgeltanspruches, des Krankengeldzuschusses, das Dienstjubiläum und die Urlaubsdauer bis zum Höchstausmaß von insgesamt 10 Monaten, soweit solche Karenzen (Karenzurlaube) für das zweite bzw. folgende Lebensjahre des Kindes in Anspruch genommen werden, bis zu insgesamt höchstens 22 Monaten angerechnet.

Für die Bemessung der Höhe der Abfertigung...... werden Karenzen (Karenzurlaube) im Sinne des vorigen Absatzes .....
Voraussetzung ist eine mindestens dreijährige Dauer des Arbeitsverhältnisses, wobei Karenzen (Karenzurlaube) im obigen Sinn einzurechnen sind.

Kilometergeld

VIII/7 

Die Höhe des Kilometergeldes bestimmt sich gem. nachstehender Tabelle wie folgt:

bis 10.000 km


€ 0,356

ab 10.001 bis 15.000 km 

€ 0,345

ab 15.001 bis 20.000 km 

€ 0,334

darüber



€ 0,316

Die Höhe des Kilometergeldes bestimmt sich ab 01. Jänner 2002 wie folgt:

bis 15.000 km 
€ 0,356

darüber

€ 0,334

Neuformulierung Beschäftigung im Ausland, Aufwandsentschädigung

VIII/21 b:

Das Tag- und Nächtigungsgeld ist, soweit nicht eine betriebliche Regelung besteht, jeweils vor Antritt der Entsendung im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festzulegen. 

Das Taggeld und das Nächtigungsgeld gebührt für die ersten 28 Tage einer Dienstreise in Höhe der Gebührenstufe 3 der Bundesbediensteten; danach darf das Taggeld und das Nächtigungsgeld um nicht mehr als 10 % unter dem Tag- bzw. Nächtigungsgeld der Gebührenstufe 3 der Bundesbediensteten liegen. 

Diese Regelung gilt für Dienstreisen, die nach dem 01. 11. 2001 beginnen.

Bei Reisen in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zum Stand 01.11.2001 gebühren Tages- und Nächtigungsgelder zumindest im Ausmaß der für Inlandsreisen vorgesehenen Sätze, soweit sich daraus ein höherer Anspruch ergibt.

Lohnabrechnung 

XV/1

Die Verrechnungsperiode ist der Kalendermonat. Für variable Entgeltbestandteile kann

ein abweichender Erfassungszeitraum beibehalten bzw. vereinbart werden. Eine 

bargeldlose Lohnzahlung bedarf einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer. 


Soweit durch BV nichts anderes vorgesehen wird, sind - erstmals anlässlich des Übergangs auf den Euro - in innerbetrieblichen Regelungen vorgesehene Werte von weniger als 5 Euro auf zumindest 3 Nachkommastellen zu runden. Wenn eine Berechnung drei oder mehr Nachkommastellen ergibt, ist jedoch der monatliche Anspruch auf ganze Cent zu runden. 

Betriebe ohne Betriebsrat, die in der Lohnverrechnung nur zwei Kommastellen 

berücksichtigen können, haben bei der Festsetzung solcher Werte per 01. 11. 2001 

aufzurunden. In den Folgejahren ist kaufmännisch zu runden.

XV/2

Der Arbeitnehmer hat Anspruch ...... insbesondere auszuweisen:

a) den Verrechnungsmonat,
b) den Monatslohn bzw. Akkord- oder Prämienverdienste,
.......

e) Entgeltleistungen bei Arbeitsverhinderungen, Urlaub etc.,
f)  Sonderzahlungen,
.......

Neuregelung Krankengeldzuschuss 
XVI/1-3

Das EFZG sieht derzeit nachstehende Anspruchsdauer vor 
(für Arbeitsverhinderungen, die in nach dem 31.12.2000 begonnenen Arbeitsjahren eintreten):


Bei Krankheit (Unglücksfall); pro Arbeitsjahr:

ab Beginn des Arbeitsverhältnisses 
 6 Wochen

ab  5 Jahren 

 8 Wochen

ab 15 Jahren 

10 Wochen

ab 25 Jahren 

12 Wochen

volles Entgelt, durch jeweils weitere 4 Wochen halbes Entgelt.

Bei Arbeitsunfall, Berufskrankheit ; für jeden Unfall:

ab Beginn des Arbeitsverhältnisses
  8 Wochen

ab 15 Jahren 

10 Wochen 

volles Entgelt.

B. entfällt

...........

1. Über die Anspruchsdauer ....

bis 5 Jahre ...........5 Wochen

ab 5 Jahren ..........7 Wochen

ab 15 Jahren ........9 Wochen

ab 25 Jahren .......11 Wochen


über die ....

2a.
Über die Anspruchsdauer des EFZG hinaus besteht ferner unter den Vor​aus​setzungen des § 2 Abs. 5 und 6 EFZG Anspruch auf einen Krankengeld​zuschuss bei Arbeitsunfällen (Berufs​krankheit). Dieser gebührt pro Arbeitsjahr bei einer Dauer des Arbeitsverhältnisses 

bis 5 Jahre ......... für 2 Wochen 
ab 5 Jahren ........ für 4 Wochen 
ab 25 Jahren ...... für 6 Wochen 

über die jeweilige Anspruchs​dauer des EFZG hinaus. Für seine Berechnung gilt Punkt 2.

Nach Erschöpfung dieses Anspruches hat der Arbeitnehmer auch bei Arbeitsunfällen (Berufs​krankheit) Anspruch auf den in Punkt 1 geregelten Krankengeldzuschuss, soweit dieser noch nicht verbraucht ist. Er kann in unmittelbarem Anschluss an den in diesem Punkt geregelten Krankengeldzuschuss verbraucht werden.

Anhang VI: 

Protokoll vom 24. 10. 2001:

Übergangs-Regelung zu Abschnitt XVI:

Der Entfall des Punktes B sowie die Neuregelung in Abschnitt XVI Punkt 1 und 2a sind auf Arbeitsverhinderungen anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2000 begonnenen Arbeitsjahren eingetreten sind. Soweit für solche Arbeitsverhinderungen vor dem 1.11.2001 Krankengeldzuschuss für längere Zeiträume geleistet wurde, kann er nicht zurückgefordert werden. Für Arbeitsunfälle, bei denen der gesetzliche Entgeltfortzahlungsanspruch am 1.11.2001 bereits erschöpft ist, entsteht Anspruch auf Krankengeldzuschuss gemäß Abschnitt XVI Punkt 2a erst für nach diesem Zeit​punkt beginnende Krankenstände.

Im Anhang VI: Protokoll vom 24.10.2001:

Die Kollektivvertragsparteien kommen überein, die Regelungen des Krankengeldzuschusses bei einer Änderung der gesetzlichen Entgeltfortzahlung bei Krankheit bzw. Arbeitsunfall zu überprüfen.
Anhang VII: 

Anstelle des Datums 31. 10. 2001 tritt das Datum 31. 10. 2002.
Einführung des Monatslohnes, Anhang IX:

Streichung des zweiten Absatzes; Übergangsregelung zu den Stundenlöhnen. 

Beilage 3

Wien, 24. 10. 01

Gemeinsame Erklärung der KV-Partner
der Elektro- und Elektronikindustrie zur Altersteilzeit
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der seit 01. 10. 2000 geltenden gesetzlichen Regelung zur Altersteilzeit sind die Kollektivvertragspartnern der Elektro- und Elektronikindustrie übereinstimmend der Meinung, dass dieses Instrument eine auf Betriebsebene vielfach akzeptierte Maßnahme zur Vermeidung von Altersarbeitslosigkeit und Ermöglichung geordneter Nachfolgeplanung darstellt. 

Wenn auch die Akzeptanz dieses Modells dazu geführt hat, dass die veranschlagten Mittel zur Förderung der Altersteilzeit über die Einschätzungen hinaus in Anspruch genommen werden, sollte dies nicht zum Anlass genommen werden, Einschränkungen der bestehenden gesetzlichen Regelungen vorzunehmen. Es darf nicht übersehen werden, dass die derzeitige Regelung der Altersteilzeit als Begleitmaßnahme zur Anhebung des Anfallsalters für die vorzeitige Alterspension gestaltet wurde und daher in vielen Fällen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine notwendige Grundlage für die weitere Gestaltung des Arbeitsverhältnisses, des Übertritts in den Ruhestand und der Personalplanung darstellt. Derartige Planungsgrundlagen müssen mittelfristig verlässlich sein.

Die KV-Partner sind auch der Auffassung, dass insbesondere angesichts der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung Maßnahmen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit jedenfalls nicht abgeschwächt werden sollten. Die Regelungen zur Altersteilzeit sind sozialpolitisch zielführender als die Bezahlung von Arbeitslosengeld. 

Die KV-Partner fordern daher, keinerlei Verschlechterung im Bereich der Regelungen zum Altersteilzeitgeld vorzunehmen.

Beilage 4

Wien, 24.10.2001
Gemeinsame Erklärung der Kollektivvertragspartner der 

Elektro- und Elektronikindustrie zur Förderung betrieblicher 

Qualifizierungsaktivitäten
Die Kollektivvertragspartner der Eisen/Metallindustrie einschließlich der Elektro-und Elektronikindustrie haben im Jahr 1997 in gemeinsamer Sorge um die Förderung der Lehrlingsausbildung Vorschläge unterbreitet, um geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen zur Förderung der Lehrausbildung zu schaffen. Ein Teil dieser Vorschläge, insbesondere im Bereich steuerlicher Rahmenbedingungen wurde umgesetzt und hat zwischenzeitig dazu geführt, dass durch Schaffung neuer Berufsbilder und steuerlicher Anreize die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich gesteigert wurde und in der Industrie sich die Zahl der Lehrlinge um mehr als 10 % erhöht hat. 

Da es zur Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern notwendig ist, die von der Industrie bereits sehr forcierte innerbetriebliche und überbetriebliche Weiterbildung und Qualifizierung zu unterstützen, sollte der bei der Lehrlingsausbildung bewährte Weg der Verbesserung von steuerlichen Rahmenbedingungen auch verstärkt bei der Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen umgesetzt werden. 

Zur Unterstützung von Bildungsinvestitionen schlagen die Kollektivvertragspartner der Elektro- und Elektronikindustrie daher vor, dass der bestehende Freibetrag für Weiterbildung im Ausmaß von 9 % auf 20 % erhöht, auf innerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen ausgedehnt und durch einen gleich hohen Freibetrag für die teilnehmenden ArbeitnehmerInnen ergänzt wird.

Zur Verstärkung des Anreizes für Weiterbildung älterer ArbeitnehmerInnen bzw. für kleinere Unternehmen sollte ein höherer Freibetrag vorgesehen werden. 

Die im Regierungsübereinkommen im Rahmen der Arbeitskostensenkung vorgesehene Verwendung von ca. 3 Mrd. ATS für berufliche Weiterbildung soll so rasch wie möglich für betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Weiters wird vorgeschlagen, die Fördermöglichkeiten für betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen durch das AMS (Europäischer Sozialfonds) intensiv einzusetzen. 

Beilage 5

Wien, 24. 10. 2001

Protokollanmerkung (Abschlussprotokoll) betreffend 

gemeinsame Veranstaltung (Enquete)

Die Kollektivvertragsparteien vereinbaren die Einsetzung einer Arbeitsgruppe mit dem Auftrag, die Durchführung einer Sozialpartnerenquete zum Thema Aus- und Weiterbildung im Juni 2002 vorzubereiten. Inhalte sollen vor allem sein:

· Entwicklungstendenzen der Qualifikationsanforderungen an ArbeitnehmerInnen verschiedener Berufs- und Altersgruppen und Betriebe.

· Qualitätsstandards für betriebliche Aus- und Weiterbildung (theoretische und praktische Ansätze)

· Modelle betrieblicher Weiterbildung

· Bestehende Regelungen in Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträgen (best practice)

· Konsequenzen für die Sozialpartner in der Elektro- und Elektronikindustrie und die öffentliche Hand
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